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Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien

Vorlage Nr.….
zu TOP …. der öffentlichen Sitzung vom 17. November 2025

Gemeinde Dachsberg; Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes des
Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien im Zuge der Aufstellung des
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hofmatt“ im Parallelverfahren

E r l ä u t e r u n g e n

Die Gemeinde Dachsberg möchte das bestehende Plangebiet „Hofmatt
Änderung“ (Mischgebiet) im Ortsteil Finsterlingen, in nördliche Richtung durch die
Entwicklung eines „Gewerbegebietes“ erweitern, um den aktuellen Flächenbedarf
für gewerbliche Nutzungen ortsansässiger Betriebe decken zu können.

Das Gebiet soll in mehreren Planungs- und Erschließungsabschnitten entwickelt
werden. In einem ersten Schritt soll der Bebauungsplan für einen Teilabschnitt von
ca. 1,3 Hektar entwickelt werden.

Das Plangebiet des geplanten Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Hofmatt“ liegt
bisher fast vollständig im Außenbereich.

Die Verbandversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien wird
deshalb gebeten, einer Änderung des Flächennutzungsplans – Teilraum Dachsberg
- im Parallelverfahren zuzustimmen. Der zur Änderung vorgesehene Bereich hat
einen Umfang von insgesamt ca. 1,8 Hektar und ist im rechtskräftigen
Flächennutzungsplan als Fläche für Landwirtschaft ausgewiesen.

Die möglichen Auswirkungen auf die einzelnen Umweltbelange sind im beiligenden
Umweltsteckbrief erläutert und dargestellt. Das Gebiet ist durch die Beurteilung der
Umweltbelange für die geplante bauliche Entwicklung als „geeignet“ eingestuft.

Der Gemeinderat der Gemeinde Dachsberg hat in seiner Sitzung vom
29.07.2025/04.11.2025 den Aufstellungsbeschluss für eine parallele Erarbeitung des
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hofmatt“ sowie die Durchführung der
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.
1 BauGB, beschlossen.

Ziel der Planung ist die Ausweisung eines ortsbildverträglichen, versorgungstechnisch
geeigneten und im Hinblick auf die Wohnbebauung immissionsverträglichen
Bereiches für die Errichtung einer Fläche für Gewerbebauten im Außenbereich.

Die Gemeinde Dachsberg verfügt im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan
über keine nutzbaren Flächen für eine Entwicklung des heimischen Gewerbes. Mit
dieser Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Deckung des konkret vorliegenden Bedarfs, geschaffen
werden.

Auf die angeschlossene Begründung mit Plandarstellung wird verwiesen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g
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1. Dem Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien als zuständigem
Beschlussorgan wird empfohlen, den Einleitungsbeschluss zur Änderung des
Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren für den Geltungsbereich des
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hofmatt“ gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
zu fassen.

2. Dem Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien als zuständigem
Beschlussorgan wird empfohlen, die Durchführung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch und die
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch zu beschließen.

A n l a g e n

− Entwurf der FNP-Änderung

− Umweltbericht


